
                                                                                                 

 
 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2009 
 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 203 Absatz 2 Satz 2, 
186 Absatz 4 Satz 2 AktG 
 
Von der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung 
kann unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auch in der Form 
des mittelbaren Bezugsrechts Gebrauch gemacht werden. Anstelle einer unmittelbaren 
Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre können die neuen Aktien daher auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwi-
schenschaltung von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich 
technisch erleichtert.  
 
Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien schließt jedoch auch die Ermächtigung 
des Vorstands ein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen. Diese Ermächtigung 
dient der Verwaltungsvereinfachung. Der Vorstand ist danach berechtigt, Spitzenbeträ-
ge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung 
bzw. zur Erreichung glatter Bezugsverhältnisse auszuschließen. Ohne den Ausschluss 
des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden die technische Durchführung 
der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert.  
  
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine 
Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Ak-
tionäre liegt.  
  
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals I unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten.  
  
 
Frankfurt am Main, im April 2009 
 
MEDICLIN Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand  
 
 
 
 
 


